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An den Grossen Gemeinderat 
 
 

W i n t e r t h u r 
 
 
 
Nutzungsplanung: Aufhebung des privaten Gestaltungsplans „Am Schlossberg,“ Winterthur 
Töss/Wülflingen vom 25. Februar 1991 
 
 
 
Anträge 
 
1. Der private Gestaltungsplan „Am Schlossberg“ (GGR-Nr. 1990/162 vom 25. Februar 1991) 
wird aufgehoben. 
 
2. Das Departement Bau wird beauftragt, der Baudirektion die Aufhebung zur Genehmigung 
einzureichen. 
 
 
Weisung  
 
 
Vorgeschichte 
 
Für die Überbauung des Gebietes Schlossberg – am südwestlichen Abhang des Brüelbergs 
– führten die damaligen Eigentümerinnen, die Pensionskasse der Oerlikon Bührle und die 
BW Holding AG, einen Wettbewerb durch, welcher im April 1989 entschieden wurde. Ziel 
war die Realisierung eines Projektes von hoher städtebaulicher und architektonischer Quali-
tät an der topographisch und lärmmässig exponierten Hanglage gegenüber der Autobahn 
A1. Das Siegerprojekt der Winterthurer Architekten Dahinden und Heim überzeugte durch 
eine differenzierte räumliche Situation mit zwei klar ablesbaren Baugebieten, welche der 
Topographie des Hanges folgten und über einen zentralen Platz miteinander verbunden wa-
ren. 
 
Gestützt auf das Siegerprojekt wurde der private Gestaltungsplan „Am Schlossberg" ausge-
arbeitet, welcher vom Grossen Gemeinderat am 25. Februar 1991 und vom Regierungsrat 
am 21. August 1991 genehmigt wurde.  
 
Seit der Festsetzung des privaten Gestaltungsplans Schlossberg sind mehrere Versuche von 
Generalunternehmungen und Architekten, diesen zu realisieren, gescheitert. Das dem Ges-
taltungsplan zugrunde liegende Projekt konnte wegen der für die Hangsicherung erforderli-
chen aufwändigen bautechnischen Massnahmen und den für die im Verhältnis zur realisier-
baren Wohnungszahl hohen Erschliessungskosten nicht realisiert werden. 
 
Baugesuch L. Bachmann 
 
Generalbauunternehmer Leopold Bachmann und die Leopold Bachmann–Stiftung haben im 
Jahr 2004 gemeinsam das Gebiet Schlossberg in Winterthur-Wülflingen erworben. Das Areal 
liegt nach rechtskräftigem Zonenplan in den Zonen W2/2,0 T und W2/1,2 T. Leopold Bach-



 2 

mann verfolgte für sich und seine Stiftung das Ziel, auf diesem Areal eine Wohnüberbauung 
- mit grosszügigen, preiswerten Mietwohnungen - zu realisieren. Planungen im Rahmen des 
geltenden privaten Gestaltungsplanes scheiterten an der fehlenden Wirtschaftlichkeit. Ein 
erstes gestützt auf die (bauordnungskonforme) Terrassenhausbauweise konzipiertes Projekt, 
das 22 terrassierte Mehrfamilienhäuser und 4 Terrassenhäuser mit 321 Wohneinheiten so-
wie 365 unterirdische Parkplätze umfasste, überzeugte die Baubehörde aus städtebaulichen 
und gestalterischen Gründen nicht. Auch von Seiten der Anwohnerinnen und Anwohner wur-
den erhebliche Bedenken angemeldet - es gingen 97 Begehren um Zustellung des baurecht-
lichen Entscheides ein. Am 24. Januar 2005 reichte zudem Gemeinderätin Ruth Kleiber na-
mens der EVP/EDU Fraktion eine schriftliche Anfrage in gleicher Sache ein (Nr. 2005/004). 
Auf Empfehlung der Baubehörde hat die Bauherrschaft in der Folge das Baugesuch sistiert 
und sich entschlossen, zur Erlangung von städtebaulich, architektonisch und wirtschaftlich 
überzeugenden Lösungen eine Projektierungskonkurrenz - als offenes, zweistufiges Verfah-
ren - durchzuführen.  
 
Projektierungskonkurrenz 
 
Mit der Durchführung einer Projektierungskonkurrenz, kann die Basis für eine überzeugende 
Überbauungslösung geschaffen werden, sodass bei einer Aufhebung die heute mit dem pri-
vaten Gestaltungsplan geschützten öffentlichen Interessen gewahrt bleiben. Stadtrat und 
Bauherrschaft gehen davon aus, dass mit dem Vorliegen eines städtebaulich qualitativ 
hochwertigen Projektes, welches zonenkonform ist, die Voraussetzung für die Aufhebung 
des privaten Gestaltungsplans erfüllt ist. 
 
Die Architekturbüros Bosshard & Luchsinger AG, Luzern, ernst niklaus fausch architekten 
eth/sia GmbH, aarau/zürich sowie Jakob Steib Architekten AG, Zürich erarbeiteten Entwürfe 
für die Überbauung des Schlossberghangs. Alle drei Büros entwickelten eigenständige Lö-
sungen, mit denen die grundlegenden Überbauungsmöglichkeiten der in Richtung Autobahn 
exponierten Hanglage aufgezeigt wurden. 
 
Die Lösungen wurden von einem breit zusammengesetzten, fachlich kompetenten Beurtei-
lungsgremium unter der Leitung von Prof. Carl Fingerhuth beurteilt. Das Beurteilungsgremi-
um empfiehlt, eine Aufteilung des Hanges in zwei Teilbereiche, um einerseits eine städte-
baulich differenzierte Lösung und andererseits eine grössere Vielfalt im Wohnungsangebot 
zu erreichen. Zu diesem Zweck wird das Projekt des Büros Bosshard & Luchsinger, Luzern, 
mit demjenigen des Büros Jakob Steib, Zürich, kombiniert. Das Beurteilungsgremium erach-
tet es als wichtig, einerseits den Charakter der beiden Projekte zu erhalten und andererseits 
beide Projekte zu einer aufeinander abgestimmten Gesamtanlage zu entwickeln. Die Über-
arbeitung erfolgte koordiniert durch ein Mitglied des Beurteilungsgremiums.  
 
Das neue Projekt überzeugt 
 
Im westlichen Teil des Areals ist eine in der Falllinie angeordnete Bebauung vorgesehen, die 
die räumliche Durchlässigkeit des Geländes und die Beziehung zwischen dem Landschafts-
raum des Brühlbergs und dem Schlosstal unterstreicht. Im östlichen Bereich schmiegen sich 
hintereinander geschichtete Baustreifen dem Gelände an. Die Kombination der beiden un-
terschiedlichen Überbauungskonzepte gestattet es, nach Auffassung des Beurteilungsgre-
miums, die Bebauung des grossen Grundstücks in abwechslungsreicher Art und Weise zu 
gestalten und möglichst optimal in die Topografie einzubetten. 
 
Das Projekt sieht 270 Wohnungen von gutem Standard und unterschiedlicher Grösse vor, je 
zu einem knappen Drittel 2 ½-Zimmer-, 3 ½-Zimmer- und 4 ½-Zimmer-Wohnungen sowie 
einige 5 ½-Zimmer-Wohnungen. Verschiedene Wohnungstypen bieten eine vielfältige Aus-
wahl, wobei vor allem auch auf einen guten Lärmschutz geachtet wurde. Alle Wohnungen 
offerieren grosszügige, nach Süden orientierte Terrassen. Sämtliche Parkplätze sind in Tief-
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garagen untergebracht, von wo aus die Terrassenwohnungen über Lifte und Treppenanla-
gen erschlossen werden. Die Dachflächen werden grosszügig begrünt, der gesamte Frei-
raum wird mit Bäumen in lockerer Anordnung bepflanzt. Die vorhandenen Wegverbindungen 
wie auch der Schlittelweg bleiben bestehen. Sämtliche Anregungen des Beurteilungsgremi-
ums sind in die Überarbeitung des Projektes eingeflossen.  
 
Für das erste Bauprojekt war aufgrund der geplanten 365 Parkplätze eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung erforderlich. Das überarbeitete Projekt sieht nun zwar weniger als 300 Park-
plätze vor und unterliegt demnach nicht mehr der Umweltverträglichkeitsprüfung, die im Um-
weltverträglichkeitsbericht zum ersten Projekt gewonnenen Erkenntnisse wurden aber voll-
umfänglich ins zweite Projekt übernommen. 
 
Das aus der Projektierungskonkurrenz hervorgegangene Projekt ist zonenkonform und von 
guter städtebaulicher Qualität. Es ordnet sich gut in die schwierige und spezielle Topografie 
ein. Die Umgebung wird sorgfältig gestaltet. Die Überbauung wird zweckmässig erschlossen. 
Das Projekt überzeugt in funktionaler und architektonischer Hinsicht. 
 
Aufhebung privater Gestaltungsplan "Am Schlossberg" 
 
Voraussetzung für die Erteilung der Baubewilligung für das Projekt ist die Aufhebung des 
privaten Gestaltungsplanes „Am Schlossberg" von 1991. Für die Aufhebung von Gestal-
tungsplänen ist die Zustimmung des für den Erlass der Bau- und Zonenordnung zuständigen 
Organs, das heisst des Grossen Gemeinderates notwendig. Dieser Beschluss bedarf der 
Genehmigung der Baudirektion. Der Stadtrat und der Grosse Gemeinderat berücksichtigen 
sowohl bei einer Zustimmung als auch bei einer Aufhebung eines privaten Gestaltungspla-
nes die Wahrung der öffentlichen Interessen. 
 
Der Stadtrat beantragt die Aufhebung des Gestaltungsplanes, weil mit dem aus dem neuen 
Verfahren resultierenden Projekt eine Lösung vorliegt, welche eine gute städtebauliche und 
architektonische Qualität gewährleistet und durch das Angebot von Wohnungen in einem 
mittleren Preissegment die Interessen der Stadtentwicklung wahrt. Wohnungen in einem 
gehobenen Preissegment können in Anbetracht der von der Autobahn A1 ausgehenden  
Emissionen – trotz aller Lärmschutzmassnahmen – kaum realisiert werden. Der Stadtpräsi-
dent und die Projektverantwortlichen haben die Anwohnerinnen und Anwohner am 17. Mai 
2006 über das Bauprojekt informiert. Am 2. Juni 2006 wurde das Baugesuch publiziert. 
 
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher des Departements Bau übertragen. 
 
 

Vor dem Stadtrat 
 

Der Stadtpräsident: 

E. Wohlwend 
 

Der Stadtschreiber: 

A. Frauenfelder 

 
Beilagen:  
- Plan Bauvorhaben 
- Modellfoto  
- GGR-Weisung Nr. 1990/162 betreffend Privater Gestaltungsplan „Am Schlossberg" vom 

25. Februar 1991. 
























